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krofilm usw) und der Verbreitung (Verlagsrecht) sowie 
der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche 
Einrichtungen, des Rechts der Vervielfältigung auf Da-
tenträgern jeder Art, der Speicherung in und der Aus-
gabe durch Datenbanken, der Verbreitung von Verviel-
fältigungsstücken an die Benutzer, der Sendung (§ 17 
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Anmerkung: Der Beitrag von Hon.-Prof. Dr. Johannes Stabentheiner basiert auf  seinem 
Vortrag beim 33. Fortbildungsseminar am Brandlhof im April 2025, veranstaltet vom 
Landesverband Oberösterreich und Salzburg. Der Beitrag von Dr. Dieter Neger  basiert 
auf seinem Vortrag bei den  Gasteiner Seminaren im Jänner 2025, veranstaltet vom Haupt-
verband der Gerichtssachverständigen und der Vereinigung der österreichischen Richterin-
nen und Richter in Bad Hofgastein (Salzburg).


